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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag. JosefLettenbichler, Wolfgang Katzian, Mag. Christiane Brunner 
Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage 1519 der Beilagen 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Ökostromgesetz 2012, das Elektrizitäts
wirtschafts- und - organisations gesetz 2010, das Gaswirtschaftsgesetz 2011, das KWK
Punkte-Gesetz und das Energie-Control-Gesetz geändert werden, sowie das Bundesgesetz, 
mit dem zusätzliche Mittel aus von der Energie-Control Austria verwalteten 
SonderverDlögen bereit gestellt werden, erlassen wird, in der Fassung des 
Ausschussberichtes (1527 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die oben erwähnte Vorlage wird wie folgt geändert: 

1. Nach Art. 1 Z 8 werden folgende Z 8a und Z 8b eingefogt: 

" Z  8a. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 23 folgender Eintrag eingefogt: ,,§ 23a. 
Zusätzliche Mittel". " 

" Z  8b. Im Inhaltsverzeichnis wird nach dem Eintrag zu § 27 folgender Eintrag eingefogt: ,,§ 27a. 
Investitionszuschüsse rur Photovoltaikanlagen und Stromspeicher". " 

2. Nach Art. 1 Z 14 wird folgende Z 14a eingefogt: 

" 14a. § 5 Abs, 1 Z 10 lautet: 
,,10. "Eigenversorgungsanteil" der Anteil der Engpassleistung einer Anlage, rur den 

keine T ariffcirderung gemäß § 12 oder § 17 beantragt wird." 

3. Nach Art. 1 Z 28 wird folgende Z 28a eingefogt: 

,,28a. § 8 Abs. 2 lautet letzter Satz sowie der folgende Satz wird angefogt: 

"Der Landeshauptmann hat diese Nachweise zu prüfen und bei Vorliegen der gesetzlichen Erfordernisse 
der E-Control und der Ökostromabwicklungsstelle, die erforderlichenfalls die Vergütung der betroffenen 
Anlage anzupassen hat (§ 18 Abs. 2), umgehend mit einer Bestätigung der Richtigkeit zu übermitteln. 
Darüber hinaus hat der Landeshauptmann im Fall der Anerkennung der Anlage die Konzepte über die 
Rohstoffversorgung gemäß Abs. 1 Z 3 umgehend an die Ökostromabwicklungsstelle und die E-Control 
zum Zweck der Erstellung des Berichts gemäß § 52 Abs. 1 zu übermitteln." 

4. Nach Art. 1 Z 43 wird folgende Z 43a eingefogt: 

,,43a. In § 14 werden folgende Abs. 8 und 9 angefogt: 

,,(8) Ab dem 1.1.2018 besteht rur neue Biogasanlagen nur dann eine Kontrahierungspflicht der 
Ökostromabwicklungsstelle zu den festgelegten Einspeisetarifen, wenn 

1. die Einspeisung ferngesteuert regelbar ist, 
2. die dabei eingesetzten Brennstoffe höchstens zu 30% aus den Kulturarten Getreide und Mais 

bestehen und 
3. die Anlagen eine maximale elektrische Leistung von 150 kW erbringen und einen 

Brennstoffnutzungsgrad von über 67,5% erreichen oder 
4. die Biogaserzeugungsanlagen das produzierte Biogas auf Erdgasqualität aufbereiten, in das 

öffentliche Gasnetz einspeisen, zwischen Verstromungsanlage und Biogaserzeugungsanlage eine 
Mindestdistanz von 5 km besteht und die Verstromung entsprechend den Anforderungen des 
§ 21 Abs. 1 Z 2 bis 4 erfolgt. 

Der Technologiebonus gemäß § 21 kommt bei Anlagen nach diesem Absatz nicht zur Anwendung. 
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(9) Ab dem 1.1.2018 besteht für neue Anlagen auf Basis fester oder flüssiger Biomasse nur dann 
eine Kontrahierungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle zu den festgelegten Einspeisetarifen, wenn die 
Einspeisung ferngesteuert regelbar ist. "" 

5. Art. 1 Z 47 lautet: 

,,47. In § 15 Abs. 5 wird im letzten Satz das Wort "dritten" durch das Wort "fünften" ersetzt; folgender 
Satz wird angefügt: 

"Nach Ablauf des vierten Folgejahres sind, abweichend von § 18 Abs. I, dem Vertrag die 
letztverfügbaren Preise und Allgemeinen Bedingungen der Ökostromabwicklungsstelle zugrunde zu 
legen." 

6. Art. 1 Z 48 lautet: 

,,48. § 15 Abs. 6 lautet: 

,,( 6) Erbringt ein Antragsteller für eine Photovoltaikanlage nicht binnen drei Monaten nach 
Annahme des Antrages einen Nachweis über die Bestellung der Photovoltaikanlage, für die er den Antrag 
eingebracht hat, oder wird eine Photovoltaikanlage nicht innerhalb von neun Monaten, eine 
Kleinwasserkraftanlage oder eine rohstoffabhängige Anlage nicht innerhalb von 36 Monaten oder eine 
Windkraftanlage nicht innerhalb von 48 Monaten oder eine sonstige Anlage nicht innerhalb von 24 
Monaten nach Annahme des Antrags in Betrieb genommen, gilt der Vertrag über die Kontrahierung von 
Öko strom als aufgelöst, sofern der Antragsteller nicht glaubhaft macht, dass die Ursachen dafür nicht in 
seinem Einflussbereich liegen. Das aus der Auflösung dieses Vertrages frei werdende 
Unterstützungsvolumen ist dem Unterstützungsvolumen der jeweiligen Anlagenkategorie im laufenden 
Kalenderjahr zuzurechnen."" 

7. In Art. 1 Z 50 wird in § 15a Abs. 1 nach Z 8 folgende Z 9 eingefügt sowie der Ausdruck "Z 8" im letzten 
Satz durch "Z 9" ersetzt: 

. ,,9. Eigenversorgungsanteil" 

8. In Art. 1 Z 50 wird in § 15b Z 4 nach dem Wort " Engpassleistung " die Wortfolge " und der allfällige 
Eigenversorgungsanteil " eingefügt. 

9. Art. 1 Z 52 lautet: 

,,52. § 17 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Die dafür notwendigen Mittel sind, soweit sie für Biogasanlagen Verwendung finden, nicht auf das 
zusätzliche jährliche Unterstützungsvolumen gemäß § 23 anzurechnen, wobei diese Mittel mit 
11,7 Millionen Euro pro Jahr bis zum 31. Dezember 2021 begrenzt sind."; folgende Sätze werden 
angefügt: 

"Sollten in einem Jahr die Mittel nicht zur Gänze ausgeschöpft werden, können die in diesem Jahr übrig 
gebliebenen Mittel in das jeweils folgende Jahr bis zum 31. Dezember 2021 übertragen werden. Sollten in 
einem Jahr die Mittel nicht ausreichen, um Anträge gemäß Abs. 1 zu bedecken, können zusätzlich 
Verträge im Ausmaß eines zweifachen Jahreskontingentes abgeschlossen werden, wobei die Mittel der 
Folgejahre anteilig zu reduzieren sind, sodass die durchschnittlichen jährlichen Mittel 11,7 Millionen 
Euro nicht übersteigen. Für die übrigen Anlagen hat die Ökostromabwicklungsstelle Verträge über die 
weitere Abnahme von Ökostrom nur unter Anrechnung auf das zur Verfügung stehende zusätzliche 
jährliche Unterstützungsvolumen abzuschließen. "" 

10. Nach Art. 1 Z 52 wird folgende Z 52a eingefügt: 

,,52a. In § 17 Abs. 2 wird nach Z 3 folgende Z 3a eingefügt: 
,,3a. zu mehr als 60% aus den Kulturarten Getreide und Mais bestehende Brennstoffe 

einsetzen; "" 

11. Art. 1 Z 53 lautet: 

,,53. § 17 Abs. 3 lautet: 

"Der Abschluss von Verträgen gemäß Abs. 1 darf, ausgenommen für Biogasanlagen mit Ablauf des 
Einspeisetarifvertrages in den Jahren 2015, 2016 und 2017, pro Anlage nur einmal erfolgen. Anträge auf 
Vertragsabschluss für Biogasanlagen sind binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Bestimmung 
einzubringen und die Mittel unter Berücksichtigung der Abs. 5 bis 7 binnen 6 Monaten nach Inkrafttreten 
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dieser Bestimmung zu vergeben. Die aufzuwendenden Mittel sind den jeweiligen Jahren anzurechnen. 
§ 14 Abs. 1 bis 5, Abs. 8 Z 1 und Abs. 9 sowie § 15 Abs. 1 bis 5 finden auf diese Verträge sinngemäß 
Anwendung, wobei für Biogasanlagen der Antrag auf Vertragsabschluss nach dieser Bestimmung 
flÜhestens 60 Monate vor Ablauf der Kontrahierungspflicht gemäß § 12 eingebracht werden kann. Die 
nach Inkrafttreten dieser Bestimmung abgeschlossenen Verträge fur Biogasanlagen sind fur eine Laufzeit 
von 36 Monaten abzuschließen; eine einmalige Verlängerung der Laufzeit ist unter den Voraussetzungen 
des § 14 Abs. 8 auf Antrag, der frühestens 6 Monate vor Ablauf des Vertrages eingebracht werden kann, 
möglich. Die Kontrahierungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle endet jedenfalls mit Ablauf von 20 
Jahren ab der Inbetriebnahme der Anlage." 

12. Art 1 Z 54 lautet: 

,,54. Dem § 17 Abs. 4 werden folgende Abs. 5, 6 und 7 angefügt: 

,,(5) Vor dem Abschluss von Verträgen gemäß Abs. 1 haben die Anlagenbetreiber der 
Ökostromabwicklungsstelle die betriebswirtschaftlichen Kalkulationsgrundlagen (insbesondere 
Rohstoffbezugsverträge sowie Wärmeabgabeverträge, soweit verfugbar) zu übermitteln. Ergeben sich 
daraus signifikante Abweichungen gegenüber den der Verordnung gemäß Abs. 4 zugrunde liegenden 
Kosten, hat die Ökostromabwicklungsstelle den Bundesminister fur Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft dalÜber zu informieren. 

(6) Mit dem Antrag haben die Anlagenbetreiber 

1. den Brennstoffnutzungsgrad des Kalenderjahres 2016, wobei unterjährig in Betrieb genommene 
Wärmenutzungen auf ein ganzes Jahr hochzurechnen sind, für Anlagen mit Ablauf des 
Einspeisetarifvertrages im Kalenderjahr 2015 oder 2016 jenen vor dem Auslaufen des 
Einspeisetarifvertrages, und 

2. die Volllaststunden der Kalenderjahre 2010 bis 2016, fur Anlagen mit Ablauf des 
Einspeisetarifvertrages im Kalenderjahr 2015 oder 2016 jene der Kalenderjahre 2010 bis 2014 bzw. 
2015, bekannt zu geben. 

Der Brennstoffnutzungsgrad ist durch ein Gutachten, ausgestellt von einem WirtschaftsplÜfer, einem 
Ziviltechniker oder einem allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen oder einem 
technischen Büro aus den Fachgebieten Elektrotechnik, Maschinenbau, Feuerungstechnik oder Chemie, 
nachzuweisen. 

(7) Die Ökostromabwicklungsstelle hat an Hand der übermittelten Werte nach Abs. 6 eine Reihung 
der Anlagen, wobei beide Kriterien zu jeweils 50 % in die Gewichtung einfließen, vorzunehmen."" 

13. Art. 1 Z 56 lautet: 

,,56. In § 18 Abs. 1 wird nach der Wortfolge" in das öffentliche Netz abgegebene Ökostrommengen " die 
Wortfolge '" soweit bei der Erzeugung die jeweils im Vertrag gemäß § 15 vereinbarte Engpassleistung, 
abzüglich eines allfälligen Eigenversorgungsanteils, nicht überschritten wurde" eingefügt; folgender Satz 
wird angefügt: "Einer solchen Abgabe ist eine kurzfristige und mit dem Regelzonenfuhrer 
abzustimmende Reduktion oder Unterbrechung der Einspeisung zum Zwecke der Minimierung der 
Aufwendungen für Ausgleichsenergie gemäß § 37 Abs. 4 gleichzuhalten. "" 

14. Art. 1 Z 57 lautet: 

,,57. Nach § 18 Abs. 1 werden folgende Absätze eingefügt: 

,,(l a) Bei Anlagen mit Lastprofilzählem hat die Ökostromabwicklungsstelle im Falle von Über
schreitungen der Engpassleistung, abzüglich eines allfälligen Eigenversorgungsanteils, gemäß Abs. 1 
zweiter Satz die aus der Leistungsüberschreitung resultierenden Erzeugungsmengen zum Preis gemäß 
§ 13 Abs. 3 zu vergüten. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der Differenz zwischen den gemessenen 
Viertelstundenwerten und der Engpassleistung. Nähere Bestimmungen hierzu sind in den Allgemeinen 
Bedingungen der Ökostromabwicklungsstelle gemäß § 39 festzulegen. 

( lb) Bei Anlagen ohne Lastprofilzähler ist anhand einer PlausibilitätsplÜfung der gemessenen Ein
speisemengen festzustellen, ob eine Leistungsüberschreitung, abzüglich eines alWilligen 
Eigenversorgungsanteils, vorliegt. Die dabei geltenden Kriterien sind in den Allgemeinen Bedingungen 
der Ökostromabwicklungsstelle gemäß § 39 festzulegen. Eine Leistungsüberschreitung ist jedenfalls dann 
anzunehmen, wenn die eingespeiste Energie die Engpassleistung, abzüglich eines allfälligen 
Eigenversorgungsanteils, multipliziert mit den jeweiligen Volllaststunden gemäß § 23 Abs. 5, um 20% 
überschritten hat. "" 
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15. In Art. 1 entfällt die Z 59 (§ 20 Abs. 4 Z 6). 

16. Art. 1 Z 62 lautet: 

,,62. In § 23 Abs. 3 Z 2 wird nach der Wortfolge "bis 500 kW" die Wortfolge "und höchstens 1 Million 
Euro fiir die Kontrahierung von Biogasanlagen gemäß § 14 Abs. 8" angefügt. " 

17. Nach Art. 1 Z 64 werden folgende Z 64a, Z 64b und Z 64c eingefügt: 

,, 64a. In § 23 Abs. 5 lautet der dritte Satz: "Die fiir das zusätzliche jährliche Unterstützungsvolumen 
maßgeblichen Mengen bestimmen sich durch Multiplikation der in dem Anerkennungsbescheid gemäß 
§ 7 oder Vertragsantrag gemäß § 15a enthaltenen Engpassleistung, abzüglich eines allfälligen 
Eigenversorgungsanteils, mit der fiir die Ökostromanlage geltenden durchschnittlichen jährlichen Anzahl 
von Vollaststunden." 

,,64b. Nach § 23 wirdfolgender § 23a samt Überschrift eingefügt: 

"Zusätzliche Mittel 

§ 23a. (1) Für die sofortige Kontrahierung von Windkraft gemäß § 56 Abs. 5 werden zusätzlich zu 
§ 23 Abs. 3 fiir im Jahr 2017 abzuschließende Verträge 30 Millionen Euro und fiir im Jahr 2018 
abzuschließende Verträge 15 Millionen Euro an Unterstützungsvolumen bereitgestellt. Soweit Mittel fiir 
das Jahr 2017 nicht ausgeschöpft werden, sind diese auf die zusätzlichen Mittel fiir das Jahr 2018 zu 
übertragen. Soweit Mittel fiir das Jahr 2018 nicht ausgeschöpft werden, fließen diese dem zusätzlichen 
jährlichen Unterstützungsvolumen gemäß § 23 Abs. 3 Z 3 zu. 

(2) Für die sofortige Kontrahierung von Kleinwasserkraft werden zusätzlich zu § 23 Abs. 3 fiir im 
Jahr 2017 abzuschließende Verträge 2 Millionen Euro und fiir im Jahr 2018 abzuschließende Verträge 1,5 
Millionen Euro an Unterstützungsvolumen bereitgestellt. Soweit Mittel fiir das Jahr 2017 nicht 
ausgeschöpft werden, sind diese auf die zusätzlichen Mittel fiir das Jahr 2018 zu übertragen. 

(3) Für die übrigen Anlagen hat die Ökostromabwicklungsstelle Verträge über die weitere Abnahme 
von Ökostrom nur unter Anrechnung auf das zur Verfiigung stehende zusätzliche jährliche 
Unterstützungsvolumen gemäß § 23 Abs. 3 abzuschließen." 

, ,64c. In § 28 sowie § 29 Abs. 1 und Abs. 8 wird die Wortfolge ,,§ 25 bis § 27" durch die Wortfolge ,,§ 25 
bis § 27a" ersetzt. " 

18. Nach Art. 1 Z 72 werden folgende Z 72a und Z 72b eingefügt: 

,,72a. Nach § 27 wirdfolgender § 27a samt Überschrift eingefügt: 

"Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher 

§ 27a. (1) Die Errichtung und Erweiterung einer Photovoltaikanlage sowie die Erweiterung einer 
bestehenden Photovoltaikanlage um eine Speicherkapazität und die Erweiterung der Speicherkapazität 
kann durch Investitionszuschuss gefordert werden, wenn 

1. die Anlage ausschließlich auf oder an einem Gebäude, einer baulichen Anlage oder auf einer 
Betriebsfläche (ausgenommen Grünfläche) angebracht wird bzw. ist, 

2. die Anlage an das öffentliche Netz angeschlossen wird bzw. ist, 
3. fiir die dem Förderantrag zugrunde liegende Errichtung oder Erweiterung keine Tarifförderung 

gemäß § 12 gewährt wird und 
4. fiir die dem Förderantrag zugrunde liegende Errichtung oder Erweiterung keine Förderung auf 

Grund des Klima- und Energiefondsgesetzes, BGBL I Nr. 40/2007, zuletzt geändert durch BGBL 
I Nr. 58/2017, oder auf Grund landesrechtlicher Bestimmungen in Anspruch genommen wird. 
Die jeweiligen Abwicklungsstellen haben der Abwicklungsstelle fiir Investitionszuschüsse auf 
Anfrage die anlagenbezogenen Daten zu übermitteln. 

(2) Die fiir die Gewährung von Investitionszuschüssen aufzubringenden Fördermittel sind fiir die 
Jahre 2018 und 2019 mit jährlich 15 Millionen Euro begrenzt, wovon jährlich mindestens 9 Millionen 
Euro fiir die Errichtung oder Erweiterung einer Photovoltaikanlage zu verwenden sind. 

(3) Nach Maßgabe der verfiigbaren Mittel ist die Höhe des Investitionszuschusses mit maximal 30% 
des unmittelbar fiir die Errichtung der Anlage erforderlichen Investitionsvolumens (exklusive 
Grundstückskosten) begrenzt, maximal jedoch 

1. bis zu einer Engpassleistung von 100 kWpeak mit 250 Euro pro kWpeak, 

2. bei einer Engpassleistung von mehr als 100 kWpeak bis 500 kWpeak mit 200 Euro pro kWpeak. 

AA-233 XXV. GP - Abänderungsantrag (gescanntes Original)4 von 10

www.parlament.gv.at



5 

(4) Verrugt die Anlage über eine Speicherkapazität im Ausmaß von mindestens 0,5 kWh pro kWpeak 
installierter Engpassleistung oder wird eine bestehende Anlage oder eine bestehende Speicherkapazität in 
diesem Ausmaß erweitert, kann zusätzlich ein Investitionszuschuss von 500 Euro pro kWh gewährt 
werden. Es können bis zu 10 kWh Speicherkapazität pro kWpeak installierter Engpassleistung nach dieser 
Bestimmung gefördert werden. 

(5) In allen Fällen darf die Höhe des Investitionszuschusses nicht mehr als 45 % der 
umweltrelevanten Mehrkosten betragen. Davon unberührt bleiben alWillige Zuschläge gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 65112014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit 
dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, ABI. Nr. L 187 vom 26.06.2014, S. 1. 

(6) Wird die Anlage bzw. die Erweiterung um Speicherkapazität nicht innerhalb von einem Jahr 
nach Zusicherung des Investitionszuschusses durch den Bundesminister rur Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft in Betrieb genommen, gilt der Antrag auf Investitionszuschuss als zurückgezogen und die 
Zusicherung des Investitionszuschusses als verfallen. Diese Frist kann von der Abwicklungsstelle rur 
Investitionszuschüsse einmal um weitere sechs Monate verlängert werden, wenn besonders 
berucksichtigungswürdige Grunde vorliegen. Die Inbetriebnahme ist durch eine Bestätigung des 
Netzbetreibers der Abwicklungsstelle rur Investitionszuschüsse nachzuweisen. 

(7) Die Gewährung von Investitionszuschüssen fiir Photovoltaikanlagen erfolgt unter folgenden 
Voraussetzungen: 

1. Die Antragstellung erfolgt vor Beginn der Errichtung oder Erweiterung der Anlage oder 
Speicherkapazität ausschließlich über das elektronische Antragssystem der Abwicklungsstelle rur 
Investitionszuschüsse. Dem Antrag ist der Nachweis über alle rur die Errichtung oder 
Erweiterung notwendigen Genehmigungen oder Anzeigen anzuschließen. 

2. Der Nachweis des rur die Errichtung oder Erweiterung erforderlichen Investitionsvolumens 
erfolgt durch die Vorlage der Rechnungen und Zahlungsbelege an die Abwicklungsstelle. 

3. § 24 Abs. 1, Abs. 2 2. Satz, Abs. 5, 6 und 8 sind anzuwenden. 

(8) Die Richtlinien fiir die Gewährung von Investitionszuschüssen für Photovoltaikanlagen und 
Stromspeicher gemäß § 30 sind abweichend von § 30 Abs. 3 erster Satz vom Bundesminister fiir 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und 
dem Bundesminister rur Verkehr, Innovation und Technologie innerhalb von längstens sechs Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Bestimmung zu erlassen. Im Übrigen gilt § 30."" 

,,72b. In § 29 Abs. 8 wird nach der Wortfolge "mittlere Wasserkraftanlagen" die Wortfolge "sowie 
Photovoltaikanlagen" eingefügt. " 

19. Art. 1 Z 77 lautet: 

,,77. In § 45 Abs. 4 Z 1 wird die Wortfolge "Förderungen gemäß KWK-Gesetz" durch das Wort 
"Photovoltaikanlagen" ersetzt. " 

20. Art. 1 Z 79 lautet: 

" 79. In § 45 Abs. 5 lautet die Z 4: 
,,4. Investitionszuschüsse fiir Photovoltaikanlagen gemäß § 27a;"; folgende Z 5 wird 

angefügt: 
5. sofern Mittel nach Abzug der Aufwendungen gemäß Z 2 bis Z 4 verbleiben, der 

Mehraufwendungen der Ökostromabwicklungsstelle fiir Ökostrom (§ 42)."" 

21. Nach Art. 1 Z 83 wird folgende Z 83a eingefügt: 

,,83a. Dem § 52 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Zusätzlich soll der Bericht eine Analyse der nach diesem Bundesgesetz zu erstellenden 
Rohstoffkonzepte bei Biogas- und Biomasseanlagen beinhalten. 

22. Nach Art. 1 Z 86 wird folgende Z 86a eingefügt: 

,,86a. In § 56 werden folgende Abs. 5 und 6 angefügt: 

,,(5) Für Anträge betreffend Wind- und Wasserkraftanlagen besteht nach Maßgabe der verrugbaren 
zusätzlichen Mittel gemäß § 23a Abs. 1 und 2 eine sofortige Kontrahierungspflicht der 
Ökostromabwicklungsstelle zu dem zum Zeitpunkt der AntragsteIlung geltenden Tarif. Für 
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Windkraftanlagen sind auf den Tarif folgende Abschläge entsprechend dem voraussichtlichen Zeitpunkt 
der Kontrahierung (Reihungszeitpunkt) anzuwenden: 

Reihungszeitpunkt Abschlag 
gemäß § 15 Abs. 5 

2018 7 %  

2019 7 %  

2020 8 %  

2021 10 % 

2022 11 % 

2023 oder später 12 % 

(6) Anträge auf sofortige Kontrahierung gemäß § 23a Abs. 1 und 2 sind innerhalb von drei Monaten 
ab Inkrafttreten dieser Bestimmung bei der Ökostromabwicklungsstelle zu stellen. Für die Berechnung 
der Reihung der Anträge sowie die notwendigen Mittel wird als Basis rur den Marktpreis gemäß § 41 
Abs. 3 das erste Halbjahr 2017 angenommen; die aliquoten Aufwendungen gemäß § 42 Abs. 4 bestimmen 
sich anhand des Gutachtens gemäß § 18 Abs. 6 rur das Jahr 2017 jedoch sind die Aufwendungen rur die 
Technologiefördermittel der Länder gemäß § 43 nicht zu berücksichtigen. Sofern kein Antrag auf 
sofortige Kontrahierung gestellt wird, erfolgt eine Kontrahierung nach Maßgabe des Vorhandenseins von 
Mitteln aus dem zusätzlichen jährlichen Unterstützungsvolumen nach § 23 Abs. 3. 

23. Art. 1 Z 87 lautet:" 87. (Verfassungsbestimmung) Nach § 57 wird folgender § 57a samt Überschrift 
eingefogt: 

"Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen der ÖSG 2012-NoveUe BGBI. I Nr. xxx12017 

§ 57a. (1) (Verfassungsbestimmung) § 1 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

(2) Die weiteren Bestimmungen dieses Bundesgesetzes treten wie folgt in Kraft: 
1. das Inhaltsverzeichnis betreffend die Einträge zu den §§ 7, 8, 9, 15a, 15b, 27a, § 5 Abs. 1 Z 5, § 5 

Abs. I Z 17, § 5 Abs. 1 Z 19, § 5 Abs. 1 Z 20, § 5 Abs. 1 Z 23, die Überschrift zu § 7, § 7 Abs. 1 
Z 1 bis Z 3, die Überschrift zu § 8, die Überschrift zu § 9, § 10 Abs. 2, § 10 Abs. 9, § 10 Abs. 13, 
§ 12 Abs. 2 Z 1, § 13 Abs. 1 Z 1, § 15 Abs. 3, § 15a, § 15b, § 16 Abs. 1, § 23 Abs. 3 Z 2, Z 4 und 
Z 5, § 26 Abs. 5, § 27 Abs. 5, die Überschrift zu § 27a, § 27a Abs. 1 bis Abs. 7, § 37 Abs. 1 Z 9 
und § 37 Abs. 5 jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxxl2017 mit 1. Jänner 
2018; 

2. das Inhaltsverzeichnis betreffend den Eintrag zu § 23a, § 14 Abs. 8 und 9, § 17 Abs. 1 zweiter bis 
fiinfter Satz, Abs. 2 Z 3a und Abs. 3 sowie Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 7, § 23a samt Überschrift, 
§ 26 Abs. 1 und Abs. 2, § 47 Abs. 1, § 48 Abs. 3, § 50 Abs. 3 und § 56 Abs. 5 und Abs. 6 jeweils 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx12017 mit 1. Oktober 2017; rur bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits gestellte Anträge auf Vertragsabschluss über die Kontrahierung von Ökostrom 
gilt § 15 Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx12017; 

3. das Inhaltsverzeichnis betreffend den Eintrag zu § 51a, § 5 Abs. 1 Z 10, § 8 Abs. 2 fiinfter und 
sechster Satz, § 18 Abs. l a  und Abs. I b, § 26 Abs. 3 und Abs.6, § 27 Abs. 3, § 51a samt 
Überschrift und § 52 Abs. 1 letzter Satz und la jeweils in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. xxx/20 17 mit dem der Kundmachung folgenden Monatsersten; 

4. alle übrigen Bestimmungen mit dem der Kundmachung folgenden Tag. 

(3) Die rur Biogasanlagen gemäß § 17 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I 
Nr. xxx12017 zur Verrugung stehenden Mittel sind rur die Kontrahierung von Ökostrom aus 
Biogasanlagen zu verwenden, rur welche die Kontrahierungspflicht der Ökostromabwicklungsstelle 
gemäß § 12 oder die Förderdauer gemäß den Bestimmungen des Ökostromgesetzes, BGBI. I 
Nr. 149/2002, in der Fassung BGBI. I Nr. 104/2009, ab dem 1. Jänner 2015 abgelaufen ist. Eine 
Vergütung aus diesen Mitteln erfolgt frühestens ab dem der Kundmachung folgenden Monatsersten. 

(4) Die auf Grundlage des ÖSG 2012, BGBI. I Nr. 75/2011, in der Fassung der Kundmachung, 
BGBI. I Nr. 1112012, erlassenen Verordnungen bleiben aufrecht. 
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(5) Die Ökostromabwicklungsstelle hat bei der Erfullung ihrer Aufgaben gemäß § 37 die sich aus 
diesem Bundesgesetz ergebende geänderte Rechtslage zu beachten und ihre Allgemeinen Bedingungen 
sinngemäß anzupassen." 

24. (Verfassungsbestimmung) In Art. 2 Z 6 wird in § 1 nach dem Ausdruck ,,§ 16 Abs. 2," der Ausdruck 
,,§ 16a," eingefügt. 

25. In Art. 2 Z 14 in § 16a entfällt der Klammerausdruck ,,(Grundsatzbestimmung)". 

26. In Art. 2 Z 14 in § 16a Abs. 1 erster Satz lautet: 

,,(1) Netzzugangsberechtigte haben einen Rechtsanspruch gegenüber Netzbetreibern, 
gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen unter den Voraussetzungen von Abs. 2 bis 7 zu betreiben." 

2 7. In Art. 2 Z 14 in § 16a Abs. 7 wird der Einleitungssatz durch folgende Sätze ersetzt: ,,(7) Der 
Netzbetreiber hat den zwischen den teilnehmenden Berechtigten vertraglich vereinbarten statischen oder 
dynamischen Anteil an der erzeugten Energie den jeweiligen Anlagen der teilnehmenden Berechtigten 
zuzuordnen. Bei Verwendung dynamischer Anteile können diese zwischen den teilnehmenden 
Berechtigten viertelstündlich neu zugeordnet werden. Die Ermittlung der Werte erfolgt nach Maßgabe 
folgender Regelungen:". 

28. In Art. 2 Z 29 in § 104 Abs. 1 lautet der Einleitungssatz: "Über Antrag der Regulierungsbehörde hat 
das Kartellgericht mit Beschluss im Verfahren außer Streitsachen Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag 
von 10% des 1m vorausgegangen Geschäftsjahr erzielten Jahresumsatzes über emen 
Übertragungsnetzbetreiber oder ein Unternehmen, das Teil eines vertikal integrierten 
Elektrizitätsunternehmens ist, zu verhängen, der bzw. das vorsätzlich oder grob fahrlässig". 

29. In Art. 2 Z 24 wird der Ausdruck ,,§ 88 Abs. 2 lautet" durch ,,§ 88 Abs. 2 erster und zweiter Satz 
lauten:" ersetzt. 

30. Art. 2 Z 25 lautet: 

,,25. § 88 Abs. 8 erster und zweiter Satz werden durch folgende Sätze ersetzt: "Die in der Verordnung der 
Regulierungsbehörde gemäß Abs. 2 genannten Meldepflichtigen haben die Daten gemäß dieser 
Verordnung bis spätestens 3l. März des jeweiligen Folgejahres an die Regulierungsbehörde zu 
übermitteln. Die Regulierungsbehörde hat aus diesen Daten jährlich einen zusammenfassenden Bericht je 
Land an die jeweilige Landesregierung zu übermitteln. Bei Bedarf erhalten die Landesregierungen 
Zugang zu den jeweiligen landesspezifischen Daten gemäß Abs. 2. Weiters sind unter sinngemäßer 
Anwendung des ersten Satzes folgende Daten an die Regulierungsbehörde zu übermitteln: "" 

31. In Art. 2 Z 33 in § 109 Abs. 5 wird nach der Wortfolge "Das Inhaltsverzeichnis," der Ausdruck 
,,§ 16a," eingefügt. 

32. In Art. 2 Z 33 in § 109 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) § 16a ist bis zum 3 l .  Dezember 2024 im Sinne des § 18 BHG 2013 zu evaluieren und tritt mit 
Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft." 

33. In Art. 2 Z 34 in § 110 entfällt der zweite Satz. 

34. In Art. 3 entfallen Z 10 (§ 147 Abs. 3) und Z 11 (§ 147 Abs. 6). 

35. In Art. 3 Z 14 in § 164 Abs. 1 lautet der Einleitungssatz: "Über Antrag der Regulierungsbehörde hat 
das Kartellgericht mit Beschluss im Verfahren außer Streitsachen Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag 
von 10% des im vorausgegangen Geschäftsjahr erzielten Jahresumsatzes über einen 
Fernieitungsnetzbetreiber, ein Speicherunternehmen, den Betreiber des Virtuellen Handelspunktes oder 
ein Unternehmen das Teil eines vertikal integrierten Erdgasunternehmens ist, zu verhängen, der bzw. das 
vorsätzlich oder grob fahrlässig". 

36. Art. 3 Z 16 lautet: 

,,16. Nach § 170 wird folgender § 170a samt Überschrift eingefügt: 

"Übergangsbestimmungen zu Art. 3 des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXl2017 

§ 170a. (1) Konzessionen der Bilanzgruppenkoordinatoren gemäß § 85 GWG 2011, BGBL I 
Nr. 107/2011, erlöschen mit der Übernahme der Aufgaben durch das gemäß § 85 ernannte Unternehmen. 
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Die Bilanzgruppenkoordinatoren sind frühestens mit Ablauf des 30. September 2021 und spätestens mit 
Ablauf des 30. September 2023 gemäß § 85 GWG 2011, BGBI. I Nr. Xx/2017, zu ernennen. 

,,(2) Bis zum Inkrafttreten der Verordnung gemäß § 147 Abs. 1 gilt die Gasstatistikverordnung 2017, 
BGBl. II Nr. 417/2016." 

37. In Art. 4 wird folgende Z 17 angefügt: 

,,17. In § 20 Abs. 3 wird in Z 3 nach dem Ausdruck "des Österreichischen Gemeindebundes" der 
Ausdruck '" des Vereins Erneuerbare Energie Österreich, des Vereins "ÖKOBÜRO - Allianz der 
Umweltbewegung" eingefügt. " 

38. Art. 6 § 2 Abs. 1 Z 2 und Z 3 lauten: 
,,2. 5 Millionen Euro sind für Förderungen auf Grund des KMU-Förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 

432/1996, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 40/2014 für die Einrichtung von 
Energiemanagementsystemen in Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern zu verwenden; 

3. 5 Millionen Euro sind für Förderungen auf Grund des Forschungs- und 
Technologieförderungsgesetzes, BGBI. Nr. 434/1982, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. I Nr. 11012015, die vom Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie gewährt 
werden, für den Einsatz von erneuerbaren Energieträgern sowie von Speicher- und 
Energieeffizienztechnologien zu verwenden, wobei Energieeffizienztechnologien, die auf 
fossilen Energieträgern basieren, ausgenommen sind." 

Dieser Antrag wird begründet wie folgt: 

Begründung 

Artikel 1 - Änderung des Ökostromgesetzes 2012 

Zu § 14 Abs. 8: 

Für neue Biogasanlagen sollen künftig nur unter drei zusätzlichen Voraussetzungen Einspeisetarife 
gewährt werden. Zum einen müssen diese ferngesteuert regelbar sein, um Ausgleichsenergiekosten soweit 
wie möglich zu reduzieren; dies ergibt sich bereits aus § 20 Abs. 4 Z 6 idF der Regierungsvorlage 1519 
dB. Zum anderen müssen diese vorwiegend Reststoffe als Primärenergieträger einsetzen, sodass der 
Anteil von Mais und Getreide möglichst reduziert wird. Des Weiteren müssen alternativ folgende 
Voraussetzungen vorliegen: Entweder müssen Anlagen einen Brennstoffnutzungsgrad iHv mind. 67,5% 
aufweisen oder das ins Netz eingespeisten Biogas wurde auf Erdgasqualität aufbereitet, zwischen der 
Biogaserzeugungsanlage und der Verstromungsanlage besteht eine Mindestdistanz von 5 km und die 
Verstromung erfolgt entsprechend den in § 21 Abs. I Z 2 bis 4 angeführten Kriterien. Damit sollen primär 
Kontrahierungen von Biogasanlagen ermöglicht werden, für welche nach Ablauf der dreizehnjährigen 
Kontrahierung eine realistische wirtschaftliche Perspektive im Sinne einer Einspeisung von aufbereitetem 
Biogas ins Erdgasnetz abbildbar ist. 

Zu § ISa Abs. 1 Z 9, § lSb Z 4 und § 23 Abs. 5: 

Nach der derzeitigen Regel wird bei der Kontingentierung der vorhandenen Mittel der 
Eigenversorgungsanteil nicht berücksichtigt. Mit der vorgeschlagenen Änderung soll der 
Eigenversorgungsanteil im Antrag an die Ökostromabwicklungsstelle nunmehr angegeben werden, um 
diesen vom jährlichen Unterstützungsvolumen zum Abzug bringen zu können. Durch die dadurch 
freigewordenen Mittel können mehr Anlagen gefördert werden; die vorgeschlagene Regelung soll -
insbesondere für Photovoltaikanlagen - eine bessere Ausnutzung des jährlichen Unterstützungsvolumens 
bewirken. An den deklarierten Eigenversorgungsanteil ist der Antragsteller in der Folge - bis zum Ablauf 
des Einspeisevertrages - gebunden. Der Eigenversorgungsanteil ist Inhalt der Vertragsurkunde. 

Zu § 17: 

Für die Sicherung von bestehenden hocheffizienten, wärmegeführten Biogasanlagen der 2. Generation 
werden kontingentunabhängig 11,7 Millionen Euro pro Jahr für 5 Jahre bereitgestellt, wobei die Verträge 
für Biogasanlagen, die diese Mittel in Anspruch nehmen, grundsätzlich auf eine Laufzeit von 36 Monaten 
begrenzt sind. Anträge zum Abschluss der Verträge können frühestens 60 Monate vor Ablauf des 
bestehenden Vertrages mit der Ökostromabwicklungsstelle eingebracht werden. Nach der Laufzeit von 36 
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Monaten kann der Vertrag auf Antrag des Anlagenbetreibers verlängert werden, wenn die Anlage die rur 
neue Biogasanlagen geltenden Voraussetzungen gemäß § 14 Abs. 8 erfüllt. Auch die Mittel für die 
Verlängerung werden aus den zusätzlichen Mitteln gemäß § 17 Abs. 1 bereitgestellt. Für die 
Kontrahierung ist der Zeitpunkt des Verlängerungs antrags maßgeblich. 

Bei Vergabe der Fördermittel soll vor dem Hintergrund der erfahrungsgemäßen starken Nachfrage eine 
Reihung nach qualitativen Kriterien (Brennstoffnutzungsgrad, Volllaststunden) vorgenommen werden. 

Zu § 23 Abs. 3 Z 2: 

Das jährliche Unterstützungsvolumen für neue Biogasanlagen wird mit maximal I Million Euro begrenzt. 

Zu § 23a und § 56: 

Zum Abbau der Wartelisten bei Wind und Kleinwasserkraft werden für die sofortige Kontrahierung 
zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. 

Für den Abbau der Warteliste bei Wind hat die Ökostromabwicklungsstelle bei Inkrafttreten des § 23a 
und § 56 eine Reihung anhand des voraussichtlichen Kontrahierungszeitpunktes zu ermitteln, der die 
Basis rur die Berechnung der Abschläge gemäß § 56 Abs. 5 bildet. 

Fließen übrige Mittel gemäß § 23a Abs. 1 letzter Satz dem zusätzlichen jährlichen 
Unterstützungsvolumen gemäß § 23 Abs. 3 Z 3 zu, werden auf die Tarife für die damit kontrahierten 
Anlagen keine Abschläge gemäß Abs. 5 angewendet. 

Reichen diese zusätzlichen Mittel für die sofortige Kontrahierung aller sich auf der Warteliste 
befindenden Anlagen nicht aus, kann die Kontrahierung nur unter Anrechnung auf das zur Verfügung 
stehende zusätzliche jährliche Unterstützungsvolumen gemäß § 23 Abs. 3 erfolgen. 

Zu § 27a: 

Die Errichtung und Erweiterung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern soll zukünftig auch durch 
Investitionszuschüsse gefordert werden können. Keine Förderung wird für Maßnahmen gewährt, für die 
bereits eine Tarifforderung, eine Förderung auf Grund des Klima- und Energiefondsgesetzes oder auf 
Grund landesrechtlicher Bestimmungen in Anspruch genommen wird. Um Doppelforderungen 
auszuschließen, hat die jeweilige Förderstelle der Abwicklungsstelle für Investitionszuschuss die dafür 
erforderlichen Daten auf Ersuchen mitzuteilen. 

Im Jahr 2018 und 2019 werden 15 Millionen an Fördermitteln bereitgestellt. Von den jährlichen 
Fördermittein sind mindestens 9 Millionen den Förderungen von Errichtungen oder Erweiterungen von 
Photovoltaikanlage vorbehalten. 

Die Förderhöhe durch Investitionszuschuss ist durch mehrere Parameter begrenzt. Höchstgrenze bilden 
die Vorgaben der neuen Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO). 

Als berücksichtigungswürdige Gründe, aus denen eine einmalige Verlängerung der Verfalls frist gemäß 
§ 27a Abs. 6 gewährt werden kann, gelten solche Gründe, die nicht im Einflussbereich des 
Förderungswerbers liegen. Dies sind ausschließlich Fälle höherer Gewalt und netzbetreiberseitige 
Probleme beim Netzanschluss, z.B. fehlende oder mangelhafte Netzanbindung, sofern absehbar ist, dass 
diese in angemessener Zeit behoben werden. 

Artikel 2 - Änderung des Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010 

Zu § 1, § 16a, § 109 und § 110: 

Die vorgeschlagenen Regelungen lassen keinen weiteren Umsetzungsspielraum offen und sollen daher 
unmittelbar - ohne weiteren Zwischenschritt - in Kraft treten. Eine bundesweit einheitliche Anwendung 
der Regelungen zu gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen ermöglicht die rasche und unkomplizierte 
Realisierung solcher Projekte. Auch die Inkrafttretensbestimmungen sind entsprechend anzupassen. 

Zu § 104 Abs. 1: 

Mit der vorgeschlagenen Änderung soll Richtlinienkonformität hergestellt werden. Auch Unternehmen, 
die Teil eines vertikal integrierten Unternehmens sind, müssen vom Geldbußentatbestand erfasst sein 
(vgl. Art. 37 Abs. 4 lit d Richtlinie 2009/72/EG). 
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Artikel 3 - Änderung des Gaswirtschaftsgesetzes 2011 

Zu § 147 und § 170a: 

Bei den vorgeschlagenen Änderungen handelt es sich um legistische Anpassungen. Die statistische 
Erhebung der Daten soll wie bisher von der Regulierungsbehörde vorgenommen werden. Des Weiteren 
soll mit der eingefügten Übergangsbestimmung in § 170a klargestellt werden, dass bis zum Inkrafttreten 
der Verordnung des Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft die Verordnung des 
Vorstands der E-Control (Gasstatistikverordnung 2017) gilt. 

Zu § 164 Abs. 1: 

Die Änderung dient der Herstellung der Richtlinienkonformität. Auch Unternehmen, die Teil eines 
vertikal integrierten Unternehmens sind, müssen vom Geldbußentatbestand erfasst sein (vgl. Art. 41 
Abs. 4 lit d Richtlinie 2009/73/EG). 

Artikel 6 - Änderung des Bundesgesetzes, mit dem zusätzliche Mittel aus dem von der 
Energie-Control Austria verwalteten Sondervermögen bereit gestellt werden 

Zu § 2 Abs. l: 
Förderungen nach diesem Artikel, die nach den Bestimmungen des KMU-Förderungsgesetzes und des 
Forschungs- und Technologieförderungsgesetzes abgewickelt werden, sollen auf den Einsatz erneuerbarer 
Energieträger sowie auf Energieeffizienztechnologien beschränkt werden. 

� .. 
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